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Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 28.01.1958

Erläuterungsbericht

zum Durchführungsplan Nr. 17

umfassend das Gebiet Schillerstraße, Obererft, Eichendorffstraße, Straße an der Obererft, 
Hölderlinstraße, Weberstraße.

Mit dem Durchführungsplan soll eine geordnete Aufschliessung des oben umschriebenen Geländes 
erreicht werden. Dabei wird der Grüngürtel entlang der Obererft erhalten bleiben und verbreitert 
werden.

Die zu errichtenden Einzel- und Doppelhäuser sollen im Landhausstil errichtet werden, die 
Reihenhäuser müssen sich diesem Stil anpassen. Die Dachneigungen sollen 30-45° betragen.

An öffentlichen Gebäuden sind in diesem Gebiet eine ev. Volksschule, ein Mädchengymnasium, das 
Gesundheitsamt und das Finanzamt geplant.

Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen wird im Zusammenhang mit den privaten und öffentlichen 
Baumassnahmen durchgeführt.

Zur Ordnung des Grund und Bodens werden, wenn eine Regulierung auf freiwilliger Basis nicht 
möglich ist, nachstehend aufgeführte Massnahmen durch die Gemeinde eingeleitet bzw. angeordnet:

a) Abtretung der Grundflächen für den Gemeindebedarf lt. § 16 des Aufbaugesetzes,

b) Enteignung gem. §§ 44-47 des Aufbaugesetzes,

c) Ordnung der Bebauung gem. §§ 48-53 des Aufbaugesetzes,

d) Umlegung nach §§ 17-34 des Aufbaugesetzes.




